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(2) Ebenso wird bestraft, wer jemanden, von dem er 
weiß, daß gegen ihn eine Anordnung gemäß § 14 oder § 15 
Abs. 1 ergangen ist, entgegen dieser Anordnung für sich 
tätig werden läßt, mit ihm Geschäfte abschließt oder 
sonst mit ihm zusammen wirkt.

(3) Neben der Strafe kann ohne Rücksicht auf Eigen
tumsverhältnisse oder sonstige Rechte Dritter die Ein
ziehung der Gegenstände, auf die sich der unzulässige Be
trieb oder die unzulässige Tätigkeit bezieht, und der zur 
Fortführung des Betriebes oder der Tätigkeit bestimmten 
oder verwendeten Gegenstände und Einrichtungen an
geordnet werden. § 16 Abs. 2 bis 4 und § 17 gelten ent
sprechend.

II. A b s c h n i t t

Z u s t a n d i g k e i t s v o r s c h r i f t e n

§ 20
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Ver

ordnung werden im gerichtlichen Strafverfahren oder im 
Wirtschaftsstrafverfahren verfolgt.

§ 21
(1) Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Straf

bestimmungen dieser Verordnung sind nach Abschluß 
der notwendigen Ermittlungen dem zuständigen Mi
nister oder der von ihm ermächtigten Dienststelle der 
Wirtschaftsverwaltung zur Prüfung und Entscheidung 
darüber zuzuleiten, ob ein Wirtschaftsstrafverfahren 
durchzuführen oder das Verlangen auf gerichtliche Straf
verfolgung zu stellen ist.
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